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(54) APPLIKATOR FÜR EINEN APPLIKATIONSROBOTER UND APPLIKATIONSSYSTEM

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Applika-
tor (32) für einen Applikationsroboter (26) zum Beschich-
ten von Gegenständen (12) mit einem Rumpfmodul (34)
und mit einem Applikationsmodul (36, 36a, 36b), wobei
das Rumpfmodul (34) und das Applikationsmodul (36,
36a, 36b) miteinander koppelbar und entkoppelbar aus-
gebildet sind, und wobei das Applikationsmodul (36, 36a,
36b) ein Lenkluftsystem (42a, 42b) und ein Applikations-
element (38a, 38b) zum Aufbringen eines Beschich-

tungsmaterials aufweist. Weiterhin betrifft die Erfindung
ein Applikationssystem mit mindestens einem Applikati-
onsroboter (26), der mit solch einem Applikator (32) aus-
gestattet ist. Erfindungsgemäß wird es ermöglicht, den
Applikator (32) eines Applikationsroboters (26) für unter-
schiedliche Beschichtungsanwendungen jeweils beson-
ders günstig zu konfigurieren, indem ein automatisierter
Wechsel des Applikationsmodul (36, 36a, 36b) erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Applikator für einen
Applikationsroboter zum Beschichten von Gegenstän-
den mit einem Applikationselement und mit einem
Lenkluftsystem.
[0002] Die Erfindung betrifft auch ein Applikationssys-
tem mit mindestens einem Applikationsroboter.
[0003] Aus der DE 10 2012 022 535 A1 ist ein Appli-
kationsroboter zum Beschichten von Gegenständen mit
einem Roboterarm und einer von dem Roboterarm ge-
tragenen Applikator-Anschlusseinheit für einen Applika-
tor bekannt, wobei die Applikator-Anschlusseinheit als
Adaptereinheit derart ausgebildet ist, dass wenigstens
ein Applikator einer ersten Betriebsart und ein Applikator
einer zweiten Betriebsart lösbar und austauschbar an
der Applikator-Anschlusseinheit befestigbar sind.
[0004] Die DE 10 2014 016 364 A1 beschreibt im Zu-
sammenhang mit einem Reinigungsverfahren für ein
oder mehrere Teile eines Applikationssystems einen als
Applikationseinheit ausgebildeten Applikator, wobei als
Beispiel für eine Applikationseinheit ein Rotationszer-
stäuber mit einem Glockenteller und mit einem Luftleit-
system offenbart wird.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Applikator bzw. ein Applikationssystem derart be-
reitzustellen, dass eine Beschichtung, die hohen Anfor-
derungen genügt, über einen breiten Anwendungsbe-
reich hinweg erzielt werden kann.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Appli-
kator der eingangs genannten Art, der ein Rumpfmodul
und ein Applikationsmodul aufweist, wobei das Applika-
tionselement und das Lenkluftsystem als Teile des Ap-
plikationsmoduls ausgebildet sind, und wobei das
Rumpfmodul und das Applikationsmodul miteinander
koppelbar und voneinander entkoppelbar ausgebildet
sind. Derart wird es möglich den Applikator in einem au-
tomatisierten Vorgang durch einen Tausch des Applika-
tionsmoduls bezogen auf wechselnde Anforderungen
bei der Beschichtung jeweils möglichst günstig zu konfi-
gurieren. Mittels des erfindungsgemäßen Applikators
kann für eine große Bandbreite an Schichtdicken
und/oder für eine große Bandbreite an Farbtönen beim
Lackieren eine qualitativ hochwertige Beschichtung er-
zielt werden. Der erfindungsgemäße Applikator lässt sich
durch einen Tausch des Applikationsmoduls für unter-
schiedliche Anwendungen in besonders günstiger Weise
konfigurieren, beispielsweise für unterschiedlich ausge-
bildete Gegenstände, für unterschiedliche Sprühstrahl-
breiten bzw. sowohl für die Innenlackierung als auch für
die Außenlackierung von Fahrzeugkarosserien.
[0007] Eine technisch besonders günstige Lösung ist
gegeben, wenn das Applikationselement des Applikati-
onsmoduls als Glockenteller ausgebildet ist.
[0008] Mit Vorteil kann das Applikationsmodul eine
Turbine aufweisen. Derart sind rotierend bewegliche Tei-
le des Applikator zumindest weitestgehend im Applikati-
onsmodul angeordnet und können somit einfach ausge-

wechselt werden. Alternativ kann auch ein Elektromotor
vorgesehen sein.
[0009] Es kann zweckmäßig sein, wenn das Rumpf-
modul eine Turbine aufweist. Derart kann die Anzahl der
im austauschbaren Applikationsmodul angeordneten
Teile reduziert werden.
[0010] In vorteilhafter Ausgestaltung kann das Rumpf-
modul eine Verteilervorrichtung und ein oder mehrere
Ventileinheiten aufweisen.
[0011] Vorzugsweise kann das Rumpfmodul mit einem
Rohr zur Medienführung ausgestattet sein. Somit wird
es ermöglicht, auf ein Rohr zur Medienführung im Appli-
kationsmodul zu verzichten, wodurch sich eine beson-
ders günstige Konstruktion des Applikators ergeben
kann. Bei einer derartigen Konstruktion kann eine
Schnittstelle im Rohr zwischen Rumpfmodul und Appli-
kationsmodul entfallen, was die Zuverlässigkeit bei
Kopplung und Betrieb erhöht.
[0012] Die Kopplungseigenschaften zwischen dem
Rumpfmodul und dem Applikationsmodul des Applika-
tors können weiter verbessert werden, wenn ein Ab-
schnitt des Rohrs aus einem Gehäuse des Rumpfmoduls
ragt.
[0013] In einer günstigen Ausgestaltung kann zumin-
dest ein Teil des Abschnitts des Rohrs von dem Appli-
kationsmodul aufgenommen werden, wenn das Rumpf-
modul und das Applikationsmodul miteinander gekoppelt
sind. Derart kann die Austrittsöffnung des Rohrs so an-
geordnet werden, dass sie im Betrieb ohne mechani-
schen Kontakt zu rotierenden Teilen des Applikators an-
geordnet und auf das Applikationselement des Applika-
tors gerichtet ist.
[0014] Um eine funktionsgerechte Montage beim Kop-
peln des Rumpfmoduls mit dem Applikationsmodul si-
cherzustellen, können das Rumpfmodul und das Appli-
kationsmodul jeweils mit Positioniermitteln ausgestattet
sein, die derart ausgebildet sind, dass sie miteinander
zusammenwirken, wenn das Rumpfmodul und das Ap-
plikationsmodul miteinander gekoppelt werden.
[0015] Das Koppeln des Rumpfmoduls mit dem Appli-
kationsmodul kann weiter verbessert werden, wenn das
Rumpfmodul und das Applikationsmodul derart ausge-
bildet sind, dass eine Zentrierung über eine konische
Formpassung erfolgt, wenn das Rumpfmodul und das
Applikationsmodul miteinander gekoppelt werden.
[0016] Mit Vorteil kann das Applikationsmodul mit ei-
ner Transpondereinheit ausgestattet sein. Derart wird es
ermöglicht, jederzeit zuverlässig zu ermitteln, wie ein Ap-
plikator konfiguriert ist. Mittels der Transpondereinheit
kann berührungslos und elektronisch bestimmt werden,
welches Applikationsmodul mit dem Rumpfmodul eines
Applikators gekoppelt ist.
[0017] Die Aufgabe der Erfindung wird auch gelöst
durch ein Applikationssystem mit mindestens einem Ap-
plikationsroboter, der mit einem Applikator gemäß der
Erfindung oder einer ihrer Ausgestaltungen ausgestattet
ist. Wesentliche Vorteile des erfindungsgemäßen Appli-
kationssystems ergeben sich analog zu den Vorteilen
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des Applikators. Das erfindungsgemäße Applikations-
system zeichnet sich im Übrigen dadurch aus, dass bei-
spielsweise beim Beschichten von Fahrzeugen die In-
nen- und Außenlackierung der Fahrzeuge im gleichen
Abschnitt des Applikationssystems erfolgen können. In-
dem das Applikationsmodul eines Applikators anwen-
dungsbezogen getauscht werden kann, ist es möglich,
einen erfindungsgemäßen Applikator für ein wesentlich
breiteres Anwendungsspektrum als aus dem Stand der
Technik bekannte Applikatoren zu verwenden. Im Ver-
gleich zum Tausch eines Applikators an einem Applika-
tionsroboter kann es erfindungsgemäß beispielsweise
vermieden werden, eine Vielzahl von Leitungen zu tren-
nen und wieder zu verbinden.
[0018] Es kann zweckmäßig sein, wenn das Applika-
tionssystem mehrere Applikationsmodule für den Appli-
kator aufweist, die sich voneinander unterscheiden.
[0019] Vorzugsweise kann das Applikationssystem
mindestens eine Aufnahmevorrichtung für Applikations-
module aufweisen. Dadurch wird ein automatisierter
Tausch der Applikationsmodule noch effizienter.
[0020] Weiterhin kann es von Vorteil sein, wenn min-
destens eine Aufnahmevorrichtung mit beweglich ange-
ordneten Aufnahmeeinheiten zur Aufnahme von Appli-
kationsmodulen ausgestattet ist. Derart kann die Bewe-
gung des Applikationsroboters beim Austausch der Ap-
plikationsmodule vereinfacht werden.
[0021] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung. Dabei werden Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung, ohne hierauf beschränkt zu sein, anhand der
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen in vereinfachter
Darstellung:

Fig. 1 schematisch einen horizontalen Schnitt eines
Teilbereichs einer Anlage zum Beschichten
von Gegenständen;

Fig. 2 eine schematische Ansicht eines Rumpfmodul
und zweier Applikationsmodule eines Applika-
tors;

Fig. 3 eine schematische Ansicht einer Aufnahmevor-
richtung;

Fig. 4 eine schematische Ansicht einer Aufnahmevor-
richtung mit beweglichen Aufnahmeeinheiten;

Fig. 5 eine schematische Ansicht einer Aufnahmevor-
richtung mit beweglichen Aufnahmeeinheiten;

Fig. 6 eine schematische Ansicht einer Aufnahmevor-
richtung mit beweglichen Aufnahmeeinheiten.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Anlage zur Beschichtung von
Gegenständen, welche insgesamt mit 10 bezeichnet ist.
Beispiele für Anlagen zum Beschichten von Gegenstän-
den sind unter anderem Lackieranlagen, Anlagen zum

Auftragen von Konservierungs- und/oder Klebstoffen
oder Anlagen zur Pulverbeschichtung. Beispielhaft für
eine derartige Anlage wird in Fig. 1 ein Teilbereich einer
als Lackieranlage 10 ausgeführten Beschichtungsanla-
ge schematisch dargestellt. In der Lackieranlage 10 wer-
den Gegenstände 12, die in der Zeichnung als Rechtecke
dargestellt sind, mit einer Beschichtung in Form eines
Lacks versehen. Zu beschichtende Gegenständen 12
können beispielsweise Fahrzeugkarosserien, Karosse-
rieteile, Maschinenteile oder Fahrzeugteile wie z.B.
Bremsscheiben sein.
[0023] Fig. 1 zeigt einen horizontalen Schnitt eines Ab-
schnitts 14 eine Lackierkabine 16 unterhalb einer nicht
dargestellten Kabinendecke. Die Lackierkabine 16 weist
im gezeigten Beispiel zueinander parallel verlaufende
seitliche Wände 18 auf, die in einem in Fig. 1 nicht mehr
dargestellten Bereich durch Stirnseiten verschlossen
sein können, wobei die Stirnseiten in bekannter Weise
Tore oder Schleusen für die Gegenstände 12 aufweisen.
Der Boden der Lackierkabine 16 wird im Wesentlichen
von einem Gitterrost 20 gebildet, wobei die Lackierkabine
16 nach Oben hin in an und für sich bekannter Weise
durch ein Luftplenum abgeschlossen sein kann, aus dem
konditionierte Luft in den Innenraum der Lackierkabine
16 geleitet werden kann.
[0024] Die zu beschichtenden Gegenstände 12 wer-
den im gezeigten Beispiel mit Hilfe eines geeigneten För-
dersystems 22 in einer kontinuierlichen oder intermittie-
renden Bewegung durch den Innenraum der Lackierka-
bine 16 geführt, beispielsweise in Richtung des Pfeils 2.
In der Lackierkabine 12 werden die Gegenstände 12 mit
Hilfe eines Applikationssystems 24 mit einer Beschich-
tung in Form eines Lacks versehen.
[0025] Zur Beschichtung der Gegenstände 12 umfasst
das Applikationssystem 24 vorzugsweise beidseits des
Bewegungsweges der Gegenstände 12 auf dem Förder-
system 22 mehrere Applikationsroboter 26. Derartige
Applikationsroboter 26 können unterschiedliche Bauwei-
sen haben und beispielsweise als mehrachsige Indus-
trieroboter 28 ausgebildet sein.
[0026] Die Applikationsroboter 26 weisen jeweils einen
beweglichen Roboterarm 30 zum Tragen eines Applika-
tors 32 auf. Der Applikator 32 ist modular aufgebaut und
weist zumindest ein Rumpfmodul 34 und ein Applikati-
onsmodul 36 auf. Das Rumpfmodul 34 bildet dabei das
dem Applikationsroboter 26 zugewandte Modul des Ap-
plikators 32 und wird von dem Applikationsroboter 26
getragen. Mit Hilfe eines Applikationselements 38a, 38b
(siehe Fig. 2) des Applikationsmoduls 36 wird das Be-
schichtungsmittel auf den zu beschichtenden Gegen-
stand 12 aufgebracht. Der Applikator 32 kann zweckmä-
ßigerweise als Hochrotationszerstäuber ausgebildet
sein, beispielsweise als Hochrotationszerstäuber für die
Nasslackierung.
[0027] Das Rumpfmodul 34 eines Applikators 32 kann
mit unterschiedlichen Applikationsmodulen 36 bzw. 36a,
36b (siehe Fig. 2) gekoppelt werden. Ein oder mehrere,
nicht mit dem Rumpfmodul 34 gekoppelte Applikations-
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module 36 können in einer Aufnahmevorrichtung 8 po-
sitioniert werden. Im gezeigten Beispiel sind die Aufnah-
mevorrichtungen 8 jeweils an einer Wand 18 der Lackier-
kabine 16 angeordnet. Alternativ können ein oder meh-
rere Aufnahmevorrichtungen 8 beispielsweise auch an
der Kabinendecke oder am Boden der Lackierkabine 16
angeordnet sein. Die Aufnahmevorrichtungen 8 sind zum
anund abdocken von ein oder mehreren Applikationsmo-
dulen 36 ausgebildet, wobei eine Aufnahmevorrichtung
8 vorzugsweise zwei oder mehr Applikationsmodule 36
aufnehmen kann.
[0028] Bei einer nicht eigens gezeigten Abwandlung
sind eine oder mehrere Aufnahmevorrichtungen 8 be-
weglich ausgebildet und werden hierzu beispielsweise
von einem Applikationsroboter 26 mitgeführt, so dass ein
Austausch eines Applikationsmoduls 36 an einer belie-
bigen Position des entsprechenden Applikationsroboters
26 erfolgen kann.
[0029] Das Rumpfmodul 34 und das Applikationsmo-
dul 36 des Applikators 32 eines Applikationsroboters 26
sind lösbar miteinander verbunden, sodass es möglich
ist, ein mit dem Rumpfmodul 34 gekoppeltes Applikati-
onsmodul 36 zu tauschen. Zum Tausch eines Applikati-
onsmoduls 36, wird das Applikationsmodul 36 zunächst
von dem Rumpfmodul 34 entkoppelt und von einer Auf-
nahmevorrichtung 8 aufgenommen bzw. an dieser an-
gedockt. Dann wird ein anderes Applikationsmodul 36
vom Applikationsroboter 26 aufgenommen bzw. von der
Aufnahmevorrichtung 8 abgedockt und mit dem Rumpf-
modul 34 gekoppelt.
[0030] Im gezeigten Beispiel ist einem Applikationsro-
boters 26 des Applikationssystem 24 jeweils eine Auf-
nahmevorrichtung 8 für Applikationsmodule 36 zugeord-
net.
[0031] Die Applikationsmodule 36 können vorzugs-
weise mit einer in den Zeichnungen nicht näher darge-
stellten Transpondereinheit ausgestattet sein. Die Trans-
pondereinheit kann dabei zur Identifikation beispielswei-
se einen kennzeichnenden Code tragen. Vorzugsweise
kann die Transpondereinheit als sogenannter RFID Chip
ausgebildet sein. Mittels solch einer Transpondereinheit
ist es möglich, ein Applikationsmodul 36 mit Hilfe einer
oder mehrerer entsprechender Ausleseeinheit automa-
tisch und berührungslos zu identifizieren sowie zu loka-
lisieren. Eine solche Ausleseeinheit kann beispielsweise
an dem Rumpfmodul 34 angeordnet sein. Alternativ oder
ergänzend können auch eine oder mehrere Ausleseein-
heiten in der Lackierkabine 16 angeordnet sein. Auf diese
Weise wird es ermöglicht, die aktuelle Konfiguration ei-
nes Applikators 32 in Echtzeit abzufragen und beispiels-
weise auf einer Anzeigevorrichtung zu visualisieren.
[0032] Vorteilhaft können die individuellen Applikator-
daten auch zur Beeinflussung eines Applikationsvorgan-
ges herangezogen werden. So können abhängig von
dem zu applizierenden Material und/oder der Bauart ei-
nes Applikationsmoduls 36 unterschiedliche Applikati-
onsparameter zu einem optimalen Applikationsergebnis
führen. Darüber hinaus kann für ein bestimmtes Appli-

katormodul 36 auch eine individuelle Kennung hinterlegt
sein, die dieses bestimmte Applikatormodul 36 auszeich-
net und beim Applikationsvorgang berücksichtigt werden
soll. So kann zum Beispiel auf Grund einer Wartung eine
Düse ausgetauscht worden sein, was bei dem Applika-
tormodul 36 zu einer Veränderung der Betriebsparame-
ter, wie Förderdruck, Volumenstrom, Temperatur oder
dergleichen, führt, um zu dem gewünschten Applikati-
onsergebnis zu gelangen.
[0033] Fig. 2 zeigt ein Rumpfmodul 34 eines Applika-
tors 32 (siehe Fig. 1) sowie zwei Applikationsmodule 36a,
36b. Die gezeigten Applikationsmodule 36a, 36b weisen
unterschiedliche Ausgestaltungen auf und sind beide mit
dem Rumpfmodul 34 koppelbar ausgebildet.
[0034] Das beispielhaft und stark vereinfacht darge-
stellte Rumpfmodul 34 weist ein Gehäuse 50 und ein
Rohr 44 zur Medienführung auf. Das Rumpfmodul 34
kann eine Verteilervorrichtung und ein oder mehrere
Ventileinheiten aufweisen und zudem mit weiteren An-
schluss- und Funktionsvorrichtungen ausgestattet sein,
was in der Zeichnung nicht näher dargestellt ist.
[0035] Wenn das Rumpfmodul 34 mit einem Applika-
tionsmodul 36a, 36b gekoppelt ist, wird dem Applikati-
onsmodul 36a, 36b beim Beschichten über das Rohr 44
Beschichtungsmittel zugeführt. Das Rohr 44 ist vorzugs-
weise ein Farbrohr, beispielsweise ein Farbrohr für einen
Wasserlack.
[0036] In dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel ragt ein Ab-
schnitt 52 des Rohrs 44 aus dem Rumpfmodul 34 bzw.
aus dem Gehäuse 50 des Rumpfmoduls 34 heraus.
Wenn das Rumpfmodul 34 und das Applikationsmodul
36, 36a, 36b voneinander entkoppelt sind, d.h. wenn das
Applikationsmodul 36, 36a, 36b des Applikators 32 de-
montiert ist, bildet das Rohr 44 somit eine Art Spitze des
Roboterarms 30 des Applikationsroboters 26 aus.
[0037] Die beiden Applikationsmodule 36a, 36b wei-
sen jeweils ein Lenkluftsystem 42a, 42b und ein Appli-
kationselement 38a, 38b auf. Ein Lenkluftsystem 42a
kann dabei zum Beispiel eine Formluftkappe 86 und ei-
nen Lenkluftring 88 aufweisen. Das Applikationselement
38a, 38b ist vorzugsweise als Applikationskörper ausge-
bildet. Ein Applikationskörper kann beispielsweise und
wie in der Zeichnung angedeutet ein Glockenteller 40a,
40b sein.
[0038] Wenn das Rumpfmodul 34 mit einem Applika-
tionsmodul 36, 36a, 36b gekoppelt ist, so ist die Austritt-
söffnung des Rohrs 44 zur Medienführung vorzugsweise
auf den Applikationskörper gerichtet. Im Betrieb prallt so-
mit das aus dem Rohr 44 austretende Beschichtungs-
medium auf den Applikationskörper. Bei einem als Zer-
stäuber ausgebildeten Applikator 32 wird das Beschich-
tungsmittel an der Kante des rotierenden Applikations-
körpers durch Zentrifugalkräfte zerstäubt und mittels der
aus dem Lenkluftsystem 42a, 42b austretenden Luft auf
die zu beschichtenden Gegenstände 12 (siehe Fig. 1)
aufgebracht.
[0039] Die Applikationsmodule 36a, 36b eines Appli-
kationssystems 24 (siehe Fig. 1) können sich, wie in Fig.
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2 angedeutet, hinsichtlich ihres Aufbaus voneinander un-
terscheiden und beispielsweise unterschiedliche
Lenkluftsysteme 42a, 42b und/oder unterschiedliche Ap-
plikationselemente 38a, 38b aufweisen. Es ist auch mög-
lich, dass verhältnismäßig ähnlich aufgebaute Applikati-
onsmodule 36, 36a, 36b unterschiedlichen Farb-
und/oder Lacktypen zugeordnet sind und für eine kon-
struktive Optimierung des Applikators, beispielsweise für
Standard bzw. Metallic-Lacke, durch entsprechende
Konfiguration verwendet werden.
[0040] Sowohl das Rumpfmodul 34 als auch die mit
dem Rumpfmodul 34 koppelbaren Applikationsmodule
36a, 36b sind zweckmäßigerweise mit Positioniermitteln
versehen, um eine korrekte Montage bei der Kopplung
eines Applikationsmoduls 36a, 36b mit dem Rumpfmodul
34 sicherzustellen. Als Positioniermittel können bei-
spielsweise Zentrierbolzen 46, 48 an der Stirnseite des
Rumpfmoduls 34 vorgesehen sein.
[0041] Zur Kopplung eines Applikationsmoduls 36a,
36b mit dem Rumpfmodul 34 werden das Applikations-
modul 36a, 36b und das Rumpfmodul 34 derart zuein-
ander bewegt, dass die Achse 56a, 56b des Applikati-
onsmoduls 36a, 36b mit der Achse 54 des Rumpfmoduls
34 zusammenfällt. Zur Kopplung wird dann das Rumpf-
modul 34, vorzugsweise mit Hilfe des Roboterarms 30
(siehe Fig. 1), in Richtung des Pfeils 4 auf das Applika-
tionsmodul 36a, 36b zu und bis in die gekoppelte Position
bewegt.
[0042] Bei der Kopplung des Applikationsmoduls 36a,
36b mit dem Rumpfmodul 34 erfolgt vorzugsweise eine
Zentrierung, beispielsweise mittels der Zentrierbolzen
46, 48 und/oder mittels einer konischen Formpassung.
Zusätzlich kann eine Montagekennung vorgesehen sein,
mittels derer eine korrekte Montageposition sicherge-
stellt wird. Dabei ist es möglich die bereits erwähnten
Positioniermittel zum Ausbilden der Montagekennung zu
verwenden. Um ein unkontrolliertes Austreten von Me-
dien wie beispielsweise Beschichtungsmittel beim Ent-
koppeln eines Applikationsmoduls 36a, 36b vom Rumpf-
modul 34 zu verhindern, kann das Rumpfmodul 34 mit
geeigneten Ventilvorrichtungen ausgestattet sein.
[0043] Es kann zweckmäßig sein, dass eine nicht nä-
herdargestellte Turbine des Applikators 32 als Teil des
Rumpfmoduls 34 ausgebildet ist, wodurch beispielswei-
se das Gewicht der verwendbaren Applikationsmodule
36, 36a, 36b verringert werden kann.
[0044] Es kann auch zweckmäßig sein, wenn eine Tur-
bine des Applikators 32 als Teil des Applikationsmoduls
36, 36a, 36b ausgebildet ist. Dadurch wird ein Aufbau
des Applikators 32 ermöglicht, bei dem zumindest die
wesentlichen rotierend beweglichen Teile des Applika-
tors 32 im Applikationsmodul 36a, 36b angeordnet sind.
In gekoppeltem Zustand und während des Betriebs des
Applikators 32 kann das vorzugsweise als Farbrohr aus-
gebildete Rohr 44 dann ohne direkten Kontakt zu rotie-
renden Teilen des Applikators 32 angeordnet sein. Dabei
ist das Rohr 44 zur Medienführung vorzugsweise als Teil
des Rumpfmoduls 34 ausgebildet und wird beim Koppeln

des Rumpfmoduls 34 mit dem Applikationsmodul 36a,
36b, d.h. im gezeigten Beispiel bei Bewegung des
Rumpfmoduls 34 in Richtung des Pfeils 4 in das Appli-
kationsmodul 36a, 36b eingefahren.
[0045] Sofern das Rohr 44 zur Medienführung in vor-
teilhafter Ausgestaltung als integraler Bestandteil des
Rumpfmoduls 34 ausgebildet ist, können Schnittstellen
im Bereich des Rohrs 44 vermieden werden. Derart kann
ein Applikator 32 modular aufgebaut werden, ohne dass
Leitungen zur Medienführung aufgetrennt werden müs-
sen.
[0046] In einer in den Zeichnungen nicht näher darge-
stellten Ausgestaltung des Applikators 32, kann zumin-
dest ein Teil des Rohrs 44 zur Medienführung als Teil
des Applikationsmoduls 36, 36a, 36b ausgebildet sein.
[0047] Bei der Kopplung des Rumpfmoduls 34 mit dem
Applikationsmodul 36a, 36b wird das Applikationsmodul
36a, 36b auf das Rumpfmodul 34 aufgesteckt. Vorzugs-
weise kann ein Verriegelungsmechanismus für die Ver-
bindung des Rumpfmoduls 34 mit dem Applikationsmo-
dul 36a, 36b vorgesehen sein. Eine Verriegelung kann
beispielsweise durch Verdrehen nach dem Bajonett-
Prinzip und/oder mittels eines mit einem Antrieb ausge-
statteten, gesteuerten Verriegelungsmechanismus erfol-
gen, wobei der Antrieb beispielsweise am Roboterarm
30 angeordnet sein kann. Alternativ oder zusätzlich kann
ein derartiger Antrieb zur Verriegelung auch von einer
Wandkonsole betätigt werden.
[0048] Fig. 3 zeigt eine Aufnahmevorrichtung 8a mit
zwei Aufnahmeeinheiten 60, 62 für Applikationsmodule
36, 36a, 36b. In dem hier gezeigten Beispiel sind die
Aufnahmeeinheiten 60, 62 ortsfest an der Aufnahmevor-
richtung 8a angeordnet. Beim Wechsel von Applikations-
modulen 36, 36a, 36b, werden diese von der Aufnahme-
vorrichtung 8a aufgenommen bzw. abgegeben. Hierzu
wird der Roboterarm 30 eines Applikationsroboters 26 in
mindestens zwei Achsen verfahren, wobei diese Achsen
beispielsweise parallel zu den Pfeilen 6 und 4 (siehe Fig.
2) verlaufen können. Bei einer Aufnahmevorrichtung 8a
mit zwei ortsfesten Aufnahmeeinheiten 60, 62 gibt es
zwei Koppelpositionen 78a, 78b, zu denen ein Rumpf-
modul 34 mittels des Applikationsroboters 26 verfahren
werden kann.
[0049] Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 zeigen Aufnahmevor-
richtungen 8b, 8c, 8d, die mit Aufnahmeeinheiten 64, 66
bzw. 68, 70 bzw. 72, 74, 76 ausgestattet sind, die be-
weglich an der entsprechenden Aufnahmevorrichtung
8b, 8c, 8d angeordnet sind. Bei derartigen Aufnahme-
vorrichtungen 8b, 8c, 8d können mindestens zwei Auf-
nahmeeinheiten 64, 66 bzw. 68, 70 bzw. 72, 74, 76 zu
einer feststehenden Koppelposition 78 bewegt werden.
Deshalb kann es ausreichend sein, wenn der Roboter-
arm 30 des Applikationsroboters 26 beim Wechseln von
Applikationsmodulen 36, 36a, 36b in nur einer Achse ver-
fahren wird, wobei diese Achse parallel zu dem in Fig. 2
gezeigten Pfeil 4 verlaufen kann.
[0050] Fig. 4 zeigt eine Aufnahmevorrichtungen 8b, bei
der die Aufnahmeeinheiten 64, 66 nach dem Prinzip ei-
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nes Revolvers bewegt werden können, d.h. die Aufnah-
meeinheiten 64, 66 können beispielsweise mittels einer
Scheibe 80 um eine Achse 96 in Richtung oder entgegen
der Richtung des Pfeils 90 gedreht werden. Bei der Dar-
stellung des Ausführungsbeispiels gemäß Fig. 4 verläuft
die Achse 96 der Drehbewegung senkrecht zur Zeiche-
nebene.
[0051] Fig. 5 zeigt eine Aufnahmevorrichtungen 8c, bei
der die Aufnahmeeinheiten 68, 70 linear bewegt werden
können, d.h. die Aufnahmeeinheiten 68, 70 können bei-
spielsweise mittels eines Schiebers 82 in Richtung oder
entgegen der Richtung des Pfeils 92 bewegt werden.
[0052] Fig. 6 zeigt eine Aufnahmevorrichtungen 8d, bei
der die Aufnahmeeinheiten 72, 74, 76 nach dem Prinzip
eines Karussells bewegt werden können, d.h. die Auf-
nahmeeinheiten 64, 66 können beispielsweise auf einem
zumindest abschnittsweise ringförmigen Element 76 um
eine Achse in Richtung oder entgegen der Richtung des
Pfeils 94 gedreht werden. Bei der Darstellung des Aus-
führungsbeispiels gemäß Fig. 6 liegt die Achse 98 der
Drehbewegung in der Zeichenebene.
[0053] In Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 kennzeichnen
die Koppelpositionen 78a, 78b bzw. 78 mögliche Andock-
stellen der Aufnahmevorrichtungen 8a, 8b, 8c, 8d, an
denen Applikationsmodule 36, 36a, 36b angedockt bzw.
abgedockt werden können.
[0054] In einer Aufnahmevorrichtung 8, 8a, 8b, 8c, 8d
abgelegte Applikationsmodule 36, 36a, 36b können mit
Vorteil gereinigt werden. Die Aufnahmevorrichtungen 8,
8a, 8b, 8c, 8d können hierzu entsprechend ausgebildet
und mit geeigneten Mitteln zur Reinigung von Applikati-
onsmodulen 36, 36a, 36b ausgestattet sein. Die Reini-
gung kann äußerlich und/oder innerlich erfolgen. Dabei
ist auch ein Spülen der Applikationsmodule 36, 36a, 36b
möglich. Durch das Reinigen der in einer Aufnahmevor-
richtung 8, 8a, 8b, 8c, 8d abgelegten Applikationsmodule
36, 36a, 36b können ggf. die Taktzeiten der Beschich-
tungsanlage reduziert werden.
[0055] Ein Gedanke, welcher der Erfindung zugrunde
liegt, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die vorlie-
gende Erfindung betrifft einen Applikator 32 für einen Ap-
plikationsroboter 26 zum Beschichten von Gegenstän-
den 12 mit einem Rumpfmodul 34 und mit einem Appli-
kationsmodul 36, 36a, 36b, wobei das Rumpfmodul 34
und das Applikationsmodul 36, 36a, 36b miteinander
koppelbar und entkoppelbar ausgebildet sind, und wobei
das Applikationsmodul 36, 36a, 36b ein Lenkluftsystem
42a, 42b und ein Applikationselement 38a, 38b zum Auf-
bringen eines Beschichtungsmaterials aufweist. Weiter-
hin betrifft die Erfindung ein Applikationssystem mit min-
destens einem Applikationsroboter 26, der mit solch ei-
nem Applikator 32 ausgestattet ist. Erfindungsgemäß
wird es ermöglicht, den Applikator 32 eines Applikations-
roboters 26 für unterschiedliche Beschichtungsanwen-
dungen jeweils besonders günstig zu konfigurieren, in-
dem ein automatisierter Wechsel des Applikationsmodul
36, 36a, 36b erfolgt. Ein Betreten der Lackierkabine 16
ist für den Wechsel des Applikationsmodul 36, 36a, 36b

nicht erforderlich.

Patentansprüche

1. Applikator für einen Applikationsroboter (26) zum
Beschichten von Gegenständen (12) mit einem Ap-
plikationselement (38a, 38b) und mit einem Lenkluft-
system (42a, 42b),
dadurch gekennzeichnet, dass

(a) der Applikator (32) ein Rumpfmodul (34) und
ein Applikationsmodul (36, 36a, 36b) aufweist,
dass
(b) das Applikationselement (38a, 38b) und das
Lenkluftsystem (42a, 42b) als Teile des Appli-
kationsmoduls (36, 36a, 36b) ausgebildet sind,
und dass
(c) das Rumpfmodul (34) und das Applikations-
modul (36, 36a, 36b) miteinander koppelbar und
voneinander entkoppelbar ausgebildet sind.

2. Applikator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Applikationselement (38a, 38b)
des Applikationsmoduls (36, 36a, 36b) als Glocken-
teller (40a, 40b) ausgebildet ist.

3. Applikator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Applikationsmodul (36,
36a, 36b) eine Turbine oder einen Elektromotor auf-
weist.

4. Applikator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rumpfmodul (34) eine Tur-
bine aufweist.

5. Applikator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rumpfmodul
(34) eine Verteilervorrichtung und ein oder mehrere
Ventileinheiten aufweist.

6. Applikator nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rumpfmodul
(34) mit einem Rohr (44) zur Medienführung ausge-
stattet ist.

7. Applikator nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Abschnitt (52) des Rohrs (44)
aus einem Gehäuse (50) des Rumpfmoduls (34)
ragt.

8. Applikator nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Teil des Abschnitts
(52) des Rohrs (44) von dem Applikationsmodul (36,
36a, 36b) aufgenommen wird, wenn das Rumpfmo-
dul (34) und das Applikationsmodul (36, 36a, 36b)
miteinander gekoppelt sind.
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9. Applikator nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rumpfmodul
(34) und das Applikationsmodul (36, 36a, 36b) je-
weils mit Positioniermitteln ausgestattet sind, die
derart ausgebildet sind, dass sie miteinander zu-
sammenwirken, wenn das Rumpfmodul (34) und
das Applikationsmodul (36, 36a, 36b) miteinander
gekoppelt werden.

10. Applikator nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rumpfmodul
(34) und das Applikationsmodul (36, 36a, 36b) derart
ausgebildet sind, dass eine Zentrierung über eine
konische Formpassung erfolgt, wenn das Rumpfmo-
dul (34) und das Applikationsmodul (36, 36a, 36b)
miteinander gekoppelt werden.

11. Applikator nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Applikationsmo-
dul (36, 36a, 36b) mit einer Transpondereinheit aus-
gestattet ist.

12. Applikationssystem mit mindestens einem Applika-
tionsroboter (26), dadurch gekennzeichnet, dass
der Applikationsroboter (26) mit einem Applikator
(32) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 ausgestattet
ist.

13. Applikationssystem nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Applikationssystem (24)
mehrere Applikationsmodule (36, 36a, 36b) für den
Applikator (32) aufweist, die sich voneinander unter-
scheiden.

14. Applikationssystem nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Applikationssys-
tem (24) mindestens eine Aufnahmevorrichtung (8,
8a, 8b, 8c, 8d) für Applikationsmodule (36, 36a, 36b)
aufweist.

15. Applikationssystem nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine Aufnahme-
vorrichtung (8b, 8c, 8d) mit beweglich angeordneten
Aufnahmeeinheiten (64, 66, 68, 70, 72, 74, 76) zur
Aufnahme von Applikationsmodulen (36, 36a, 36b)
ausgestattet ist.
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